
Beschluss 

 
 

des Innovationsausschusses 
beim Gemeinsamen Bundesausschuss gemäß 
§ 92b Absatz 3 SGB V zum abgeschlossenen
Projekt PROPERmed (01VSF16018)

Vom 3. April 2020 

Der Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss hat am 
3. April 2020 im schriftlichen Verfahren zum Projekt PROPERmed - Entwicklung eines
Instruments zur Identifikation von multimorbiden Hochrisikopatienten für negative Folgen von
Multimedikation (01VSF16018) folgenden Beschluss gefasst:

I. Der Innovationsausschuss spricht für das Projekt PROPERmed keine Empfehlung aus.

Begründung

Das Projekt hat auf der Basis von patientenindividuellen Metaanalysen Vorhersagemodelle
entwickelt, mit denen die Verschlechterung der Lebensqualität und die Hospitalisierung bei
älteren Hausarztpatientinnen und –patienten mit chronischen Erkrankungen und
Dauerverordnungen prädiziert werden.

Die Modelle wurden nach geeigneten methodischen Standards durchgeführt. Der Beitrag,
den die Modelle in der Versorgungsrealität leisten können, ist zum jetzigen Zeitpunkt
jedoch nicht bewertbar.

Die Modelle können zwar gut zwischen Patientinnen und Patienten mit und ohne
Verschlechterung in ihrer Lebensqualität sowie Hospitalisierung und Nicht-Hospitalisierung
diskriminieren. Die Aufklärung der beobachteten Varianz durch die Modelle ist aber nicht
zufriedenstellend für das Modell zur Vorhersage der Verschlechterung der Lebensqualität
und gering für das Modell zur Vorhersage der Hospitalisierung. Insgesamt ist die Güte der
Modelle aufgrund ihrer Komplexität eher als moderat einzuschätzen.

Das Projekt identifiziert Prädiktoren zur Vorhersage zukünftiger Verschlechterungen der
Lebensqualität und Hospitalisierungen. Die Vorhersagemodelle sind allerdings nicht
unmittelbar in der Regelversorgung nutzbar, da nicht alle Prädiktoren gebündelt vorliegen.
So sind in den Routinedaten von Krankenkassen zwar Daten zum Beispiel zu Alter und
Geschlecht vorhanden, Daten zum funktionellen Status und zum Bildungsstatus, die unter
anderem als signifikante Prädiktoren identifiziert wurden, werden hier jedoch nicht erfasst.

II. Der Beschluss sowie der Ergebnisbericht des Projekts PROPERmed (01VSF16018)
werden auf der Internetseite des Innovationsausschusses beim Gemeinsamen
Bundesausschuss unter www.innovationsfonds.g-ba.de veröffentlicht.

http://www.innovationsfonds.g-ba.de/
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Berlin, den 3. April 2020 

Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss 
gemäß § 92b SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Prof. Hecken 


